
Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und	
 	 des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2008/2009

2.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäfts-	
	 jahr 2008/2009 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für seine Tätigkeit im	
	 Geschäftsjahr 2008/2009 Entlastung zu erteilen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-	
	 schäftsjahr 2008/2009

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für	
	 ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008/2009 Entlastung zu erteilen.

4.	 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010

	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die SFI Treuconsult GmbH Wirtschaftsprüfungs-	
	 gesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009/2010	
 	 zu bestellen.

5.	 Beschlussfassung über eine Herabsetzung des Grundkapitals im Wege	
 	 der ordentlichen Kapitalherabsetzung und eine entsprechende Änderung	
 	 der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

	 Das Grundkapital der Gesellschaft soll im Wege der ordentlichen Kapital-	
	 herabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 7 : 1 herab-	
	 gesetzt und der Herabsetzungsbetrag den anderen Gewinnrücklagen zuge-	
	 führt werden. 

	 Es ist vorgesehen, den Aktionären im Rahmen der Zusammenlegung von	
 	 Aktien eine Spitzenregulierung durch Zukauf bzw. Veräußerung von Teilrechten 	
	 zur Erzielung jeweils ganzer Aktien-Stückzahlen zu ermöglichen, für die bei 	
	 inländischen Depotbanken keine Erwerbsnebenkosten bzw. Verkaufsneben-	
	 kosten anfallen. Bei Bedarf wird die Gesellschaft die zu einer Aufstockung auf	
 	 ganze Aktien-Stückzahlen ggf. erforderlichen zusätzlichen Teilrechte im	
 	 Rahmen der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung vorgeschla-	
	 genen Ermächtigung zum Erwerb und der Verwendung eigener Aktien aus	
 	 dem Bestand der Gesellschaft an eigenen Aktien zur Verfügung stellen. 

	 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung 	
	 der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger	
 	 EUR 5.289.921,00 und ist eingeteilt in 406.917 auf den Inhaber lautende 	
	 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 13,00 	
	 je Aktie. Aufgrund der geplanten Einziehung von insgesamt 37.317 eigenen	
	 Aktien wird sich das Grundkapital bis zur Hauptversammlung am 	
	 12. März 2010 indes auf EUR 4.804.800,00 vermindern. 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

	 5.1		 Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 4.804.800,00 (in 	
	 	 	 Worten: Euro vier Millionen achthundertviertausend achthundert) um 	
	 	 	 EUR 4.752.000,00 (in Worten: Euro vier Millionen siebenhundertzwei-	
	 	 	 undfünfzigtausend) auf EUR 52.800,00 (in Worten: Euro zweiundfünfzig-	
	 	 	 tausend achthundert) herabgesetzt. 

	 	 	 Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die ordentliche	
	  	 	 Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG zum Zweck der Einstellung 	
	 	 	 des gesamten Herabsetzungsbetrags von EUR 4.752.000,00 (in Worten: 	
	 	 	 Euro vier Millionen siebenhundertzweiundfünfzigtausend) in die anderen	
 	 	 	 Gewinnrücklagen (§ 266 Abs. 3 A III Nr. 4 HGB) der Gesellschaft. 

	 	 	 Die Kapitalherabsetzung wird durch eine Zusammenlegung von Aktien	
 	 	 	 im Verhältnis 7 : 1 durchgeführt, indem jeweils sieben auf den Inhaber lau-	

	 	 	 tende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von	
 	 	 	 derzeit EUR 13,00 je Aktie zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie 	
	 	 	 mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 zusammen-	
	 	 	 gelegt werden. 

	 5.2		 Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durch-	
	 	 	 führung der vorstehenden Kapitalherabsetzung und der Zusammen-	
	 	 	 legung von Aktien festzulegen. 

	 5.3		 Absätze 1 und 2 von § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des	
 	 	 	 Grundkapitals) werden in Auswirkung der vorstehenden Kapital-	
	 	 	 herabsetzung wie folgt neu gefasst:

	 	 	 „1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

EURO 52.800,00
(in Worten: Euro zweiundfünfzigtausend achthundert).

	 	 	 2. Es ist eingeteilt in 52.800 Stückaktien.“

	 	 	 Im Übrigen bleibt § 4 der Satzung unverändert.

6.	 Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über eine Ermächti-	
	 gung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch mit Be-	
	 zugsrechtsausschluss 

	 Die Hauptversammlung vom 6. März 2009 hat die Gesellschaft gemäß 	
	 § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien in	
 	 Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals ermächtigt. Diese Ermächtigung,	
 	 die am 5. September 2010 auslaufen würde, soll durch eine neue Ermäch-	
	 tigung ersetzt werden.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

	 a)	 Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis einschließlich 11. März 2015 eigene	
 	 	 Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des im Zeitpunkt der	
 	 	 Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.	
 	 	 Soweit von dieser Ermächtigung bis zum Wirksamwerden der unter	
 	 	 Tagesordnungspunkt 5 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapital-	
	 	 herabsetzung durch Eintragung des Kapitalherabsetzungsbeschlusses	
 	 	 im Handelsregister noch kein Gebrauch gemacht worden ist, reduziert	
	  	 sich der Umfang der verbleibenden Ermächtigung im Verhältnis der Kapital-	
	 	 herabsetzung, d.h. auf ein Siebtel des nach einer ggf. vorangegangenen 	
	 	 Ausnutzung der Ermächtigung noch verbleibenden Umfangs der ursprüng-	
	 	 lichen Ermächtigung. 

	 	 Die auf der Grundlage dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen	
 	 	 zusammen mit eigenen Aktien, die von der Gesellschaft auf sonstiger 	
	 	 Grundlage erworben werden bzw. worden sind und sich noch im Besitz	
 	 	 der Gesellschaft befinden, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals	
 	 	 der Gesellschaft übersteigen. 

	 	 Mit Wirksamwerden dieser Ermächtigung tritt die durch Beschluss der	
 	 	 Hauptversammlung vom 6. März 2009 erteilte Ermächtigung gemäß 	
	 	 § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien, soweit von ihr bis 	
	 	 dahin kein Gebrauch gemacht worden ist, außer Kraft. 

	 b)	 Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre	
 	 	 gerichteten öffentlichen Kaufangebots.

	 c)	 Beim Erwerb über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte	
 	 	 Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Börsenkurs nicht 	
	 	 mehr als 10 % überschreiten und nicht mehr als 20 % unterschreiten. 	
	 	 Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei das arithmetische Mittel der	
 	 	 Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft an der Börse München an den	
 	 	 letzten fünf Handelstagen der Börse München vor dem Erwerb der Aktien. 	

	 	 Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, darf der gebotene	
 	 	 Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Börsenkurs nicht 	
	 	 mehr als 15 % überschreiten und nicht mehr als 20 % unterschreiten. Als	
 	 	 maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei das arithmetische Mittel der Schluss-	
	 	 kurse der Aktie der Gesellschaft an der Börse München an den letzten	
 	 	 fünf Handelstagen der Börse München vor dem Tag der Veröffentlichung	
 	 	 des Angebots. Ergeben sich nach der Veröffentlichung des Kaufangebots	
 	 	 erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Ange-	
	 	 bot angepasst werden. In diesem Fall wird auf das arithmetische Mittel 	
	 	 der Schlusskurse der letzten fünf Börsenhandelstage vor der öffentlichen	
 	 	 Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot	
 	 	 kann weitere Bedingungen vorsehen. Falls das Volumen der der	
 	 	 Gesellschaft angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen	
 	 	 überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angedienten	
 	 	 Aktien erfolgen.

	 d)	 Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbe-	
	 	 sondere in Verfolgung eines oder mehrerer der nachstehend unter lit. e) 	
	 	 und f) genannten Zwecke ausgeübt werden. Der Erwerb zum Zweck des	
 	 	 Handels in eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Soweit die Verwendung	
 	 	 eigener Aktien zu einem oder mehreren der nachstehend unter lit. e) 	
	 	 genannten Zwecke erfolgt, kann das Bezugsrecht der Aktionäre vom	
 	 	 Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.

	 e)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der	
 	 	 Grundlage dieser Ermächtigung oder einer vorangegangenen Ermächti-	
	 	 gung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbene eigene Aktien in anderer	
 	 	 Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes	
 	 	 Angebot zu veräußern, soweit 

	 	 (i)	 die Veräußerung gegen Sachleistung zum Zwecke des Erwerbs von	
 	 	 	 	 Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-	
	 	 	 	 men oder von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Rech-	
	 	 	 	 ten erfolgt;

	 	 und/oder

	 	 (ii)	 die Veräußerung gegen Barzahlung erfolgt und der Verkaufspreis je	
 	 	 	 	 Aktie den Börsenpreis der Aktie im Zeitpunkt der Veräußerung nicht 	
	 	 	 	 wesentlich unterschreitet (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186	
 	 	 	 	 Abs. 3 Satz 4 AktG). Als maßgeblicher Börsenpreis der Aktie im Zeit-	
	 	 	 	 punkt der Veräußerung gilt dabei das arithmetische Mittel der	
 	 	 	 	 Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft an der Börse München an 	
	 	 	 	 den letzten fünf Handelstagen der Börse München vor der Begründung	
 	 	 	 	 der Verpflichtung zur Veräußerung. Von dieser Ermächtigung darf nur	
 	 	 	 	 Gebrauch gemacht werden, wenn sichergestellt ist, dass der anteilige 	
	 	 	 	 Betrag am Grundkapital der Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung	
 	 	 	 	 veräußert werden, zusammen mit dem anteiligen Betrag am Grund-	
	 	 	 	 kapital von neuen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der	
 	 	 	 	 Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus	
 	 	 	 	 genehmigtem Kapital ausgegeben werden, sowie dem anteiligen Be-	
	 	 	 	 trag am Grundkapital von Options- und/oder Wandlungsrechten, 	
	 	 	 	 die gemäß §§ 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-	
	 	 	 	 gegeben werden, insgesamt 10 % des Grundkapitals zu keinem Zeit-	
	 	 	 	 punkt überschreitet. Eine Veräußerung von Aktien auf Grundlage dieser 	
	 	 	 	 Ermächtigung kann – unter Beachtung der vorstehenden Beschrän-	
	 	 	 	 kungen – insbesondere erfolgen, um Aktien bzw. Teilrechte für eine 	
	 	 	 	 Spitzenregulierung bei der Durchführung der unter Tagesordnungs-	
	 	 	 	 punkt 5 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung	
 	 	 	 	 durch Zusammenlegung von Aktien zur Verfügung zu stellen; bei der	
 	 	 	 	 Veräußerung von Teilrechten ist die vorstehende Regelung zum Ver-	
	 	 	 	 kaufspreis in der Weise entsprechend anzuwenden, dass für die Be-	
	 	 	 	 messung des Verkaufspreises der Teilrechte an die Stelle des	
 	 	 	 	 Börsenkurses der entsprechende Bruchteil des Börsenkurses der 	
	 	 	 	 Aktie der Gesellschaft tritt.

	 f)	 Der Vorstand wird ferner ermächtigt, auf der Grundlage dieser Ermächtigung	
 	 	 oder einer vorangegangenen Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	
 	 	 erworbene eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren 	
	 	 Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise einzuziehen. Die Ein-	
	 	 ziehung erfolgt im Wege der Einziehung im vereinfachten Verfahren durch	
 	 	 Kapitalherabsetzung oder derart, dass das Grundkapital unverändert bleibt	
 	 	 und sich gemäß § 8 Abs. 3 AktG der rechnerische Anteil der übrigen	
 	 	 Aktien am Grundkapital erhöht. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, in diesem 	
	 	 Fall die Fassung von § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung	
 	 	 des Grundkapitals) entsprechend anzupassen.

	 g)	 Die Ermächtigung kann vollständig oder in Teilen, ein- oder mehrmalig,	
 	 	 durch die Gesellschaft oder durch von ihr abhängige Unternehmen ausge-	
	 	 übt werden; ferner kann die Ermächtigung auch durch Dritte ausgeübt 	
	 	 werden, die für Rechnung der Gesellschaft oder von ihr abhängige Unter-	
	 	 nehmen handeln. 

7.	 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 14 (Jahresab-	
	 schluss, Gewinnverwendung)

	 Für die Gesellschaft als nunmehr kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des 	
	 § 267 Abs. 1 HGB gelten geringere gesetzliche Anforderungen an die	
 	 Rechnungslegung als in der Vergangenheit. Die Satzungsvorschriften zur 	
	 Rechnungslegung sollen daher den auf die Gesellschaft anwendbaren ge-	
	 setzlichen Vorschriften angepasst werden.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

	 	 Absatz 1 von § 14 der Satzung (Jahresabschluss, Gewinnverwendung)	
 	 	 wird insgesamt wie folgt neu gefasst:

	 	 „Für die Aufstellung von Jahresabschluss und ggf. Lagebericht durch den	
 	 	 Vorstand sowie für den Gewinnverwendungsvorschlag, den der Vorstand	
 	 	 der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen	
 	 	 will, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Gleiches gilt für die Prüfung dieser	
	 	 Unterlagen durch den Aufsichtsrat.“

	 	 Die Absätze 2 und 3 von § 14 bleiben unverändert.

8.	 Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 13 (Teilnahmerecht, 	
	 Stimmrecht) sowie die Einfügung eines neuen § 14a (Mitteilungen) in	
 	 die Satzung zur Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung 	
	 der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

	 Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 	
	 30. Juli 2009 (ARUG) sind unter anderem die gesetzlichen Vorschriften des	
 	 § 134 Abs. 3 AktG zu Stimmrechtsvollmachten geändert und die Möglichkeit	
 	 geschaffen worden, die Übermittlung von Mitteilungen gemäß § 125 Abs. 1 	
	 AktG an Aktionäre durch die Satzung auf den Weg der elektronischen 	
	 Kommunikation zu beschränken. Es ist vorgesehen, die Satzung diesen ver-	
	 änderten gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen. 

	 8.1		 Änderung von § 13 Abs. 5 der Satzung

	 	 	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

	 	 	 	 In Absatz 5 von § 13 der Satzung (Teilnahmerecht, Stimmrecht) werden 	
	 	 	 	 die Sätze 2 und 3 aufgehoben und durch folgende Sätze ersetzt:

	 	 	 	 „Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt 	
	 	 	 	 werden. Soweit in der Einberufung keine Erleichterung bestimmt ist, 	
	 	 	 	 gilt für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf sowie den Nachweis 	
	 	 	 	 der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft die Schriftform 	
	 	 	 	 (§ 126 BGB); die Bestimmungen des § 135 AktG bleiben unberührt. 	
	 	 	 	 In der Einberufung können für die Erteilung, den Widerruf und/oder 	
	 	 	 	 den Nachweis der Vollmacht Erleichterungen gegenüber der Schrift-	

	 	 	 	 form bestimmt werden; die betreffenden Erleichterungen können auch	
	 	  	 	 auf eine ggf. vorgesehene Stimmrechtsvertretung durch von der Ge-	
	 	 	 	 sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter beschränkt werden.“

	 	 	 	 Satz 1 von § 13 Abs. 5 bleibt unverändert.

	 8.2		 Einfügung eines neuen § 14a (Mitteilungen) in die Satzung

	 	 	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

	 	 	 	 In Abschnitt V. der Satzung (Schlussbestimmungen) wird vor § 15 	
	 	 	 	 ein neuer § 14a mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„§ 14a
Mitteilungen

	 	 	 	 Der Anspruch der Aktionäre aus §§ 125 Abs. 2, 128 Abs. 1 AktG auf 	
	 	 	 	 Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG ist auf die	
 	 	 	 	 Übermittlung im Weg elektronischer Kommunikation beschränkt.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung der mediantis Aktien
gesellschaft zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:

Der Vorstand erstattet der für den 12. März 2010 einberufenen ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden schriftlichen 
Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung vorge-
schlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien mit Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss bei der Wiederveräußerung der erworbenen Aktien:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft befristet bis zum 
11. März 2015 zum Erwerb von eigenen Aktien im Umfang von bis zu 10 % 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu ermächtigen. 
Mit Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 5 zur Beschlussfassung 
vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien 
reduziert sich der Umfang der Ermächtigung, soweit bis dahin noch nicht 
ausgenutzt, entsprechend im Verhältnis der Kapitalherabsetzung. 

Diese neue Ermächtigung soll die von der letztjährigen Hauptversammlung 
vom 6. März 2009 erteilte und im Wesentlichen inhaltsgleiche Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien ersetzen, die am 5. September 2010 auslaufen 
würde. In Abweichung von der bestehenden Ermächtigung, die eine Laufzeit 
von 18 Monaten hat, orientiert sich die vorgeschlagene Laufzeit der neuen 
Ermächtigung jedoch an der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärs
rechterichtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) neu eingeführten gesetzlichen 
Höchstgrenze von fünf Jahren. 

Von der bestehenden Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum 	
Erwerb eigener Aktien hat die Gesellschaft bis zum Zeitpunkt der Bekannt-	
machung der Hauptversammlungseinladung im elektronischen Bundesan
zeiger keinen Gebrauch gemacht. Es ist jedoch vorgesehen, zum Zwecke 	
der Abrundung des Grundkapitals in Vorbereitung auf die unter Tagesord
nungspunkt 5 zur Beschlussfassung vorgeschlagene Kapitalherabsetzung 	
bis zur Hauptversammlung auf der Grundlage der bestehenden Ermächtigung 
noch eine geeignete Anzahl eigener Aktien über die Börse zu erwerben und 
anschließend – zusammen mit bereits im Bestand der Gesellschaft befindli-
chen eigenen Aktien – einzuziehen.

Die auf Grundlage der neu zu erteilenden Ermächtigung erworbenen 
Aktien dürfen zusammen mit eigenen Aktien, die von der Gesellschaft auf 
sonstiger Grundlage erworben werden bzw. erworben worden sind und sich 
noch im Besitz der Gesellschaft befinden, zu keinem Zeitpunkt 10 % des 
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entsprechenden Zukauf von Teilrechten ein Absinken ihrer Beteiligungsquote 
aufgrund der Zusammenlegung von Aktien zu verhindern. Im Übrigen 
wird die Verwaltung durch diese gesetzlich vorgesehene Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft 
gegebenenfalls zusätzlichen Aktionärsgruppen anbieten zu können und so 
den Aktionärskreis im Interesse der Gesellschaft zu erweitern. Ferner wird 
hierdurch die Möglichkeit geschaffen, bei der Wiederveräußerung eige-
ner Aktien durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 
Veräußerungsbetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel 
zu erreichen. Wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit bei der Vergabe 
der Aktien unter Bezugsrechtsausschluss kann regelmäßig ein höherer 
Mittelzufluss zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter 
Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgenden Erwerbsangebot an 
alle Aktionäre oder einer Veräußerung über die Börse. Zwar gestattet § 186 
Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis spätestens 
drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den 
Aktienmärkten besteht aber auch in diesem Fall ein Marktrisiko, insbeson-
dere das sich auf mehrere Tage erstreckende Kursänderungsrisiko, das zu 
Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungspreises und so 
zu nicht marktnahen Konditionen führen kann. Auch kann die Gesellschaft 
bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht 
kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren. Die Veräußerung über 
die Börse erlaubt grundsätzlich zwar auch die Erzielung eines marktnahen 
Preises. Um zu vermeiden, dass beim Verkauf einer größeren Anzahl von 
Aktien ein entsprechender Preisdruck entsteht, ist es jedoch auch beim 
börslichen Verkauf in der Regel erforderlich, den Verkauf über einen längeren 
Zeitraum zu strecken. Ein außerbörslicher Verkauf unter Ausschluss des Be-	
zugsrechts gibt der Gesellschaft demgegenüber die Möglichkeit, auch kurzfris
tig und unabhängig von der Anzahl der zu verkaufenden Aktien auf günstige 
Marktverhältnisse reagieren zu können. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG liegt aus den genannten Gründen im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie stellt zugleich sicher, dass von ihr 
nur Gebrauch gemacht wird, wenn der anteilige Betrag am Grundkapital 
der Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung veräußert werden, zusammen 
mit dem anteiligen Betrag am Grundkapital von neuen Aktien, die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG aus genehmigtem Kapital ausgegeben werden, sowie dem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von Options- und/oder Wandlungsrechten, 
die gemäß §§ 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden, insgesamt 10 % des Grundkapitals zu keinem Zeitpunkt überschrei-
tet. Aufgrund dieser Beschränkung des Umfangs der Ermächtigung und des 
Umstands, dass sich der Veräußerungspreis für die zu gewährenden eigenen 
Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, sind die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt. Sie haben dann grundsätzlich die Möglichkeit, ihre 
relative Beteiligung zu vergleichbaren Konditionen über einen Zukauf über die 
Börse aufrechtzuerhalten. 

Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Bezugs-
rechtsausschluss sind – unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten 
der einzelnen Gesellschaften – national und international üblich. Bei der 
Entscheidung über einen etwaigen Ausschluss des Bezugsrechts bei der 
Verwendung eigener Aktien wird der Vorstand jeweils im Einzelfall prüfen, ob 
ein solcher Ausschluss sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären 
angemessen ist.

Zur Einsicht der Aktionäre liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Hauptstr. 2, D-82327 Tutzing) folgende 
Unterlagen aus:

-	 der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Auf-	
	 sichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2008/2009; sowie 

-	 als Bestandteil der Hauptversammlungseinladung der schriftliche Bericht des	

	 Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 	
	 Abs. 4 Satz 2 AktG zu der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung	
 	 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien mit der Er-	
	 mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Wiederveräußerung der	
 	 erworbenen Aktien.

Die vorgenannten Unterlagen sind ferner im Internet unter 

www.mediantisag.de 
(dort im Menü „Hauptversammlung 2010“)

einsehbar und werden auch in der Hauptversammlung selbst ausliegen. Auf 
Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der 
vorgenannten Unterlagen erteilt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts 
in der Hauptversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die sich wie folgt zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet und ihre 
Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben:

-	 Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung hat in Textform,	
 	 in deutscher oder englischer Sprache unter Beifügung des Nachweises der	
 	 Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung zu erfolgen.

-	 Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung	
 	 ist durch einen durch das depotführende Institut in Textform in deutscher 	
	 oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes	
 	 zu führen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des	
 	 21. Tages vor der Hauptversammlung (sog. Nachweisstichtag), d.h. auf	
 	 Freitag, den 19. Februar 2010, 00:00 Uhr, beziehen. 

-	 Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am Freitag,	
	 den 5. März 2010, unter folgender Adresse zugehen:

mediantis Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, D-81241 München
Telefax: +49 (0) 89 / 889 690 633

Nach Erfüllung der vorstehend genannten Teilnahmevoraussetzungen werden 
den teilnahmeberechtigten Aktionären über ihre Depotbank Eintrittskarten für die 
Hauptversammlung übersandt.

Teilnahmeberechtigte Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung 
teilnehmen möchten, können einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, 
eine Vereinigung von Aktionären, einen von der Gesellschaft benannten wei-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer Wahl, 
beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht 
auszuüben. 

Nähere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Voll
machts- und ggf. Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte zur Hauptversammlung von ihrer Depotbank. Darüber hinaus stehen 
den Aktionären auch unter der Internetadresse

www.mediantisag.de 
(dort im Menü „Hauptversammlung 2010“)

weitere Informationen zur Verfügung. Soweit von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall 
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden; sie sind verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. 

mediantis Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Tutzing

Hauptstr. 2, D-82327 Tutzing

Amtsgericht München, HRB 121 774

- ISIN: DE000A0SLQ35 -

Einladung 
zur 

ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen 

Hauptversammlung unserer Gesellschaft

am Freitag, den 12. März 2010, um 11:00 Uhr

in die Räume des Pfarrzentrums der Pfarrei St. Joseph (Roncallihaus), 

Kirchenstraße 10, D-82327 Tutzing, ein.

Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben oder 
Wahlvorschläge unterbreiten wollen, bitten wir, diese ausschließlich an folgende 
Anschrift zu richten:

mediantis Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48, D-81241 München
Telefax: +49 (0) 89 / 889 690 666

Gegenanträge gemäß § 126 AktG gegen die Vorschläge von Vorstand und 
Aufsichtsrat zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung mit Begründung sowie 
Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG werden, sofern sie bis spä-
testens Donnerstag, den 25. Februar 2010, 24:00 Uhr, bei der oben genannten 
Anschrift eingehen, unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse	

www.mediantisag.de 
(dort im Menü „Hauptversammlung 2010“)

zugänglich gemacht; die Bestimmungen des § 126 Abs. 2 und 3 AktG und des 	
§ 127 Satz 3 AktG bleiben unberührt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung 
zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten 
Internetadresse zugänglich gemacht.

Tutzing, im Februar 2010

Der Vorstand

mediantis Aktiengesellschaft

Hauptstr. 2, D-82327 Tutzing

Telefon: +49 (0) 8158 / 907 885 0, E-Mail: pr@mediantis.de
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Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Dies entspricht der gesetzlichen 
Regelung in § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG.

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung 
gemäß § 53a AktG zu wahren. Diesem Erfordernis trägt der vorgeschlagene 
Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot 
Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot überzeichnet ist, muss die An
nahme nach Quoten erfolgen. 

Die auf Grundlage der neuen Ermächtigung oder auf Grundlage einer voran-
gegangenen Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eige-
nen Aktien können von der Gesellschaft wieder veräußert oder ohne erneuten 
Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden. Die Wiederveräußerung 
erfolgt dabei grundsätzlich durch Verkauf über die Börse oder im Wege eines 
an alle Aktionäre gerichteten Angebots. 

Daneben soll die Gesellschaft auch ermächtigt werden, die erworbenen 
Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den nachfolgenden Fällen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die 
Börse oder im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots zu veräu-
ßern; diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist – vorbehaltlich 
der von der Verwaltung jeweils vor Ausnutzung vorzunehmenden Prüfung 
anhand des konkreten Falles – aus den nachfolgend erläuterten Gründen 
sachlich gerechtfertigt und angemessen: 

Die Gesellschaft soll zunächst ermächtigt werden, die erworbenen eigenen 
Aktien als Gegenleistung zum Zweck des Erwerbs von Sachwerten zu 
übertragen. Eine solche Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ist aus folgenden Gründen erforderlich: Die Gesellschaft steht 
in vielfältigem Wettbewerb und muss daher in der Lage sein, im Interesse 
ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört 
auch die Option, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstige Vermögenswerte, wie etwa Markenrechte, zur 
Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Die im Interesse der 
Aktionäre und der Gesellschaft bestmögliche Umsetzung dieser Option 
besteht im Einzelfall darin, den Erwerb durch Gewährung von eige-
nen Aktien durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver 
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die Ver-	
schaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Diesem Um-	
stand trägt die Ermächtigung Rechnung. Wenn sich Möglichkeiten zum 
Erwerb von Sachwerten konkretisieren, wird die Verwaltung sorgfältig prüfen, 
ob sie von dieser Ermächtigung Gebrauch machen soll. Sie wird dies nur 
dann tun, wenn ein Erwerb gegen Gewährung von Aktien an der Gesellschaft 
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

Ferner ist vorgesehen, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Barzahlung zu veräußern, 
wenn die Veräußerung zu einem Betrag erfolgt, der den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet. Maßgeblich ist hierbei das arithmetische Mittel 
der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft an der Börse München an 
den letzten fünf Handelstagen der Börse München vor der Begründung 
der Verpflichtung zur Veräußerung. Die Verwaltung wird einen etwaigen 
Abschlag vom maßgeblichen Börsenpreis möglichst niedrig halten; er 
wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des 
maßgeblichen Börsenpreises liegen. Rechtsgrundlage für diesen Bezugs-
rechtsausschluss ist § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es 
der Verwaltung vorliegend insbesondere, bei der unter Tagesordnungspunkt 
5 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung durch 
Zusammenlegung von Aktien Aktionären im Rahmen der Spitzenregulierung 
bei Bedarf einzelne Teilrechte zur Aufstockung ihres Aktienbestands auf 	
gerade Aktien-Stückzahlen zur Verfügung zu stellen; der Veräußerungspreis 
für eine solche Abgabe von Teilrechten zur Spitzenregulierung wird sich dabei 
gemäß den Vorgaben der Ermächtigung am aktuellen Börsenkurs der Aktie 
orientieren. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass Aktionäre, deren 
Aktienbestand nicht durch sieben teilbar ist, die Möglichkeit erhalten, durch 
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